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der wirkliche Geschäftsherr aus der

Geschäftsführung berechtigt und ver-

pflichtet.

687. Die Vorschriften der §§
 677 bis 686 finden keine

Anwendung, wenn Jemand ein frem-
des Geschäft in der Meinung besorgt,
daß es sein eigenes sei.

Behandelt Jemand ein fremdes
Geschäft als sein eigenes, obwohl er
weiß, daß er nicht dazu berechtigt ist,
so kann der Geschäftsherr die sich
aus den §§ 677, 678, 681, 682 er-

gebenden Ansprüche geltend machen.]
Macht er sie geltend, so ist er dem

Geschäftsführer nach § 684 Satz 1
verpflichtet.

Zwölfter Titel.

Verwahrung 1).

688.  Durch den Verwahrungs-
 vertrag wird der Ver—

wahrer verpflichtet, eine ihm von dem

Hinterleger übergebene bewegliche
Sache aufzubewahren.

689.  Eine Vergütung für die
Aufbewahrung gilt als

stillschweigend vereinbart, wenn die

Aufbewahrung den Umständen nach
nur gegen eine Vergütung zu erwar-

ten ist.

Wird die Ausbewahrung
690. Unentgeltlich übernom-
men, so hat der Verwahrer nur für

diejenige Sorgfalteinzustehen,welche
er in eigenen Angelegenheiten auzu-

wenden pflegt.
Der Verwahrer ist im

 691. berechtigt, die

hinterlegte Sache bei einem Dritten
zu hinterlegen. Ist die Hinterlegung
bei einem Dritten gestattet, so hat
der Verwahrer nur ein ihm bei dieser

Hinterlegung zur Last fallendes Ver-
schulden zu vertreten. Für das Ver-

schulden eines Gehülfen ist er nach
§ 278 verantwortlich.

692. Der Verwahrer ist berech-
 tigt, die vereinbarte Art

der Aufbewahrung zu ändern, wenn

er den Umständen nach annehmen

darf, daß der Hinterleger bei Kennt-
niß der Sachlage die Aenderung
billigen würde. Der Verwahrer hat
vor der Aenderung dem Hinterleger

Anzeige zu machen und dessen Ent—
schließung abzuwarten, wenn nicht
mit dem Aufschube Gefahr verbun-
den ist.

693. Machrder Verwahrer zum
 Zwecke der Aufbewahrung

Aufwendungen, die er den Umständen

nach für erforderlich halten darf, so
ist der Hinterleger zum Ersatze ver—

pflichtet.

1) Nicht zu verwechseln mit Hinterlegung im Sinne von §§ 372—386,
E 144 mit Anm. Um der Verwechslung vorzubeugen und die Hinterlegung,
welche zum Zweck der Erlöschung oder Sicherung eines Anspruchs vorgenommen
wird, von dem einen Anspruch begründeten Rechtsgeschäfte der Hinterlegung in
diesem Sinne oder — richtiger — die schuldtilgende oder schuldsichernde Seite

ein und desselben Rechtsvorganges von der schulderzeugenden (s. oben § 688)
Seite zu trennen, hat man letztere in der RTK. Verwahrung genannt.

Dig. Tit. 16,3. Cod. 4, 34: depositi vel contra. Preuß. LR. I. 14

§§ 9 ff. (Verwahrungsvertrag, Niederleger, Verwahrer). Code civ. art. 1915
ff. Qdépot volontaire, déposant, dépositairo"'). Vayer. LN. Th. IV Kap. 2
§§ 7, 8. („Depositum oder Hinterlegung“).
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 Der Hinterleger hat den604.  durch die Beschaffenheit

der hinterlegten Sache dem Verwahrer
entstehenden Schaden zu ersetzen, es
sei denn, daß er die gefahrdrohende
Beschaffenheit der Sache bei der Hin-
terlegung weder kennt noch kennen
muß oder daß er sie dem Verwahrer

angezeigt oder dieser sie ohne Anzeige
gekannt hat.

 Der Hinterleger kann die
695. hinterlegte Sache jeder-
zeit zurückfordern, auch wenn für die
Aufbewahrung eine Zeit bestimmtist.

696.  Der Verwahrer kann, wenn
 eine Zeit für die Aufbe-

wahrung nicht bestimmt ist, jederzeit
die Rücknahme der hinterlegten Sache
verlangen. Ist eine Zeit bestimmt,
so kann er die vorzeitige Rücknahme

nur verlangen, wenn ein wichtiger

Grund vorliegt.

697. Die Rückgabe der hinter-
legten Sache hat an dem

Orte zu erfolgen, an welchem die

Sache aufzubewahren war; der Ver-
wahrer ist nicht verpflichtet, die Sache
dem Hinterleger zu bringen.

698.  Verwendet der Verwahrer
hinterlegtes Geld für sich,

so ist er verpflichtet, es von der Zeit

der Verwendung an zu verzinsen.
 Der Hinterleger hat die

699. vereinbarte Vergütung
bei der Beendigung der Aufbewahr-
ung zu entrichten. Ist die Vergütung
nach Zeitabschnitten bemessen, so ist
sie nach dem Ablaufe der einzelnen
Zeitabschnitte zu entrichten.

Endigt die Aufbewahrung vor dem

Ablaufe der für sie bestimmten Zeit,
so kann der Verwahrer einen seinen

bisherigen Leistungen entsprechenden
Theil der Vergütung verlangen, so-
fern nicht aus der Vereinbarung über
die Vergütung sich ein Anderes er-

giebt.

700. Werden vertretbare Sachen
ein der Art hinterlegt, daß

das Eigenthum auf den Verwahrer
übergehen und dieser verpflichtet sein
soll, Sachen von gleicher Art, Güte
und Menge zurückzugewähren 1), so
finden die Vorschriften über das Dar-

lehen Anwendung. Gestattet der Hin-
terleger dem Verwahrer, hinterlegte
vertretbare Sachen zu verbrauchen,
so finden die Vorschriften über das

Darlehen von dem Zeitpunkt an An-

wendung, in welchem der Verwahrer
sich die Sachen aueignet. In beiden
Fällen bestimmen sich jedoch Zeit
und Ort der Rückgabe im Zweifel
nach den Vorschriften über den Ver-
wahrungsvertrag.

Bei der Hinterlegung von Werth--
papieren ist eine Vereinbarung der

im Abs. 1 bezeichneten Art nur gül-

tig, wenn sie ausdrücklich getroffen
wird.

Dreizehnter Titel.

Einbringung von Sachen bei
Gastwirthen )).

701.  Ein Gastwirth, der ge-
 werbsmäßig Fremde zur

Beherbergung aufnimmt, hat einem
im Betriebe dieses Gewerbes aufge-

1) Depositum irregulare, Darlehen s. §§ 607—610.
2) Obligationen aus deliktsähnlichen Handlungen und Haftungen

ex lege aus fremden Delikten in der Systematik, welche oben zur Ueberschrift


	Zwölfter Titel. Verwahrung. §§.  688 - 700.

